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Verbürgtes jnr Äriegsanleiöe.
I. Die Sicherheit der Kriegsanleihe.

Hierzu führte letzthin in einer Versammlung der
Staatssekretär des Reichsschatzamts,  Graf von
Roedern, aus:

Die Anleihen sind gesichert, formell  durch das Ver¬
sprechen von Regierung und Reichstag,  durch
den unerschütterlichen Willen beider, gerade denen
gerecht zu werden, die dem Vaterland in schwerer
Zeit geholfen haben, materiell  durch das , was
hinter ihnen steht, die Arbeits - und Sieuerkraft des
ganzen deutschen Volkes.

II.  Kriegsanleihe und Steuerfragen.
1. Hierzu sagt der Präsident des Reichsbank-

Direktoriums  vr . Havensteiy:
Torheit ist die hirnverbrannte Redensart , das Reich
würde später den Kriegsanleihezeichnern  eins
Sondersteuer  auflegen ; viel näher liegt der Ge¬
danke, denjenigen, die sich in der Not dem Vater¬
lande versagt und, obwohl sie es konnten, keine
Kriegsanleihe gezeichnet haben, eine außerordentliche
und nachdrückliche Steuer als Strake auszulegen.

2. Der Staatssekretär des Reichsschatzamts
hat besonders auf den finanziellen Vorteil der Zeich¬
ner hingewiesen, die bekanntlich ihre Kriegssteuer
mit Anleihen bezahlen können; die 5°/o Kriegsan¬
leihen (und zwar auch die Schuldbucheintragungen)
werden zum vollen Nennwert , die 41/a°/o Schatzan¬
weisungen der 1., 2., 4. und 5. Kriegsanleihe zu 96,50,
also l 1/a°/o höher, der 6. und 7. Anleihe zu 100°/o,
also 2°/o höher, als sie den Zeichner gekostet haben.
Um auch den Zeichnern der 7. Kriegsanleihe schon

jetzt bei der Bezahlung der Steuern diese Vorteile
zu bieten, werden auch die Zwischen sch eine  in
Zahlung genommen.

3. Des weiteren hat der Reichsschatzsekretärhierzu
ausgeführt:

„Die Finanzverwaltung wird bemüht fein, diese Art
der Steuerzahlung auch für eine oder die andere da¬
für geeignete Steuer nach-dem Kriege beizubehalten
und dadurch der Flüssigmachung der Anleihen einer¬
seits und der Haltung ihres Kursus andrerseits zu
dienen."

ist deren Termin sowie der Wortlaut der 88 23, Abs.
1 und 3 und 74. Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes
in ortsüblicher Weise zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Zur Aufnahme des Personenstandes ordne rch hrer-
mit nach Artikel 40 der Ausführungsanweisung zum
Einkommensteuergesetz die Anwendung von

Hauslisten
an.

Die Maaistrate und die Eemeindevorstände ersuche
ich, vor dem 15. Oktober ds. 2s . jedem Haushaltungs-
vorstande ein Formular der Liste zur Ausfüllung nach
dem Stande der der Haushaltung am 15. Oktober ds.
Fs . angehörenden Personen znstellen zu lassen und die
Haushältungsvorstände in angemessener Weise auf eine
sorgfältige Äusfüllung der einzelnen Spalten des For¬
mulars nach Maßgabe der Spalteninschriften Hinzuwersen.

Unsre ganze
ZuLnft

wird in dieser Gegenwart erobert. Lim
Großes geht ŝ , um alles ! Lind wenn
Du den letzten Groschen dem Vater¬
lande leihst, armselig und klein bleibt 's
immer « och gegenüber dem, was
draußen im Feld isder einzelne leistet.

Also
fort mit törichter Aengstlichkeit,

fort mit „Wenn " und „ Aber
fort mit Klagen und Zaudern!

sügung.
Wiesbaden , den 1. Okt. 1917.

Der Vorsitzende der Einkommensteuer-Veranlagungs-
kommission für den Landkreis Wiesbaden,

von Heimburg.

Amtliches.
Betrifft die Aufnahme des Personenstandes für die
Einkommensteuer-Veranlagung für das Steuerjahr 1818.

Rach den Bestimmungen im Artikel 40 der Aus¬
führungsanweisung vom 25. Zuli 1906 Zum Einkom¬
mensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachungvom
19. Juni 1906 hat die Königliche Regierung durch Ver¬
fügung vom 16. Oktober 1909 — IIIa/i 2544 fcen
Termin für die Aufnahme des Personenstandes zwecks
Veranlagung der Einkommensteuer für das SteuerMr
1918 auf Montag , den 15. Oktober festgesetzt.

Die Magistrate und die Eemeindevorstände ersuche
ich, die Personenstandsaufnahme an diesem Tage vor¬
zunehmen und wenn möglich zu beendigen.

Hierbei kann die Mitwirkung der Hausbesitzer und
der Haushältungsvorstände in Anspruch genommen wer¬
den. Kurz vor Beginn der Personenstandsaufnahme

Rede nicht! Krag« nicht!
Zeichne!

Am 15. Oktober ds. Js ., dem Tage der Personen¬
standsaufnahme. sind die Listen einzusammeln und ist
gleichzeitig durch die mit dem Einsammeln beaustragten
Personen genau festzustellen, ob für sämtliche Haushal-
tungen der bewohnten Grundstücke Listen ausgefullt
worden sind.

Wo dieses nicht geschehen oder wo einzelne Listen
unvollständig ausgefüllt worden sind, ist an Ort und
Stelle das Material sofort aus seine Vollstandigkert
hin zu prüfen.

Etwaige Ergänzungen oder Berichtigungen sind
schleunigst zu veranlassen.

Wegen Aufstellung der Personenverzeichnisse und
des übrigen Veranlagungsmaterials ergeht weitere Ver-

LolaLes und von Nah u. Fern.
Flörsheim a. M ., den 11. Okt. 1917.

* Weitere Einschränkung des Eisenbahnverkehrs.
Die beteiligten Instanzen verhandeln jetzt über Mittel
und Wege einer weiteren recht erheblichen Verkehrsein-
schränkung auf den Eisenbahnstrecken. Trotz aller Mah¬
nungen der Eisenbahnbehörven hat der Personenver¬
kehr nicht nachgelassen. Die Ausgabe von Fahrkarten
ist gewaltig gestiegen, besonders im westlichen Deutsch¬
land , wogegen die Militärfahrkarten durchschnittlich
nicht einmal zehn Prozent der gesamten Kartenausgabe
ausmacht. Die mangelnde Selbstzucht des Publikums
ist um so bedauerlicher, als angesichts der Kohlenknapp¬
heit der Betrieb sich in dem bisherigen Matze kaum
aufrecht erhalten läßt . Besonders schwerwiegend und
ausschlaggebend ist aber der Umstand, daß die infolge
der starken Inanspruchnahme der Geleise und Lokomo¬
tiven eingetretene Materialabnutzung nicht unter den
gegenwärtigen Verhältnissen wieder wettgemacht werden
kann. 2n ganz kurzer Zeit werden daher für den Per¬
sonenverkehr aus den Eisenbahnen neue Bestimmungen
veröffentlicht werden. Die Benutzung durchgehender
Strecken wird von polizeilichen Ausweisen abhängig
gemacht. Samstags und Sonntags wird der Verkehr
wahrscheinlich völlig ruhen.

Vom 1. Oktober ab wird der zwischen Deutschland
und den beiden Großstädten im Gebiete des General¬
gouvernements Warschau, Lodz und Warschau, schon
bestehende Privalpaketverkehr unter den gleichen Be¬
dingungen auf sämtliche Orte des Gouvernements aus¬
gedehnt und Nachnahme bis 800 M . auf diesen Paketen
zugelassen.

Vom gleichen Zeitpunkt sind ferner im Verkehr
zwischen Deutschland und dem Gebiete des Militär -Ge¬
neralgouvernements Lublin gewöhnliche nichisperrige
Postpakete bis zum Gewicht von 5 kg ohne Nachnahme
zugelassen. Die Gebühr beträgt 1 M. Die Pakete
müssen vom Absender freigemacht werden ; sie sind mit
den blaugrauen Paketkarten für den Auslandsverkehr
sowie einer weißen und zwei grünen Zollinhaltserklär¬
ungen in deutscher Sprache aufzuliefern. Zu einer Pa¬
ketkarte darf nur ein Paket gehören. In den Paketen
dürfen keine Briefe oder Mitteilungen irgend welcher
Art (ausgen . Rechnungen, Fakturen oder Verzeichnisse,
die den Inhalt des Pakets betreffen,) enthalten sein;
ebenso sind Mitteilungen auf den Abschnitten der Pa -,
ketkarten verboten. Auch dürfen Bargeld oder Wert¬
papiere in die Pakete nicht eingelegt werden. Wie bei
sonstigen Paketen des Auslandsverkehrs haben die Ab¬
sender in Deutschland sich selbst über die bestehenden
Ausfuhr- und Einfuhrverbote zu unterrichten und sind
für die Folgen der Nichtbeachtung dieser Verbote allein
verantwortlich. Zollfrankozettel sind nicht zugelassen
Für Verluste und Beschädigungen von Paketen wird
abgesehen von höherer Gewalt und einigen Einschränk¬
ungen, die die Postverwaltung des Militär -General¬
gouvernements gemacht hat, wie im Verkehr mit Oester¬
reich gehaftet.

Nähere Auskunft erteilen die Postanstalten.
In Kürze wird durch die Briefträger wieder ein

neues Merkblatt über den Postscheckverkehr erteilt
werden. Das Blatt gibt in gedrängter Form einen
ausgezeichneten überblick über die einschlägigen Ver
hältnisse und legt in anschaulicher Weise die T orteile
dar, die die Teilnahme am Postscheckverkehr mit sich
bringt . Dem Nutzen für den Einzelnen reiht sich der
wertvolle Dienst an, der unseren vaterländischen Währ¬
ungsverhältnissen mit der Förderung des bargeldlosen
Zahlungsausgleichs geleistet wird. Es darf deshalb
erwartet werden, daß von dem Merkblatt beiliegenden
Vordruck zu einem Antrag auf Eröffnung eines Post¬
scheckkontos recht ausgiebiger Gebrauch gemacht wird.
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